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Das Ferienereignis für alle Altersgruppen von 8 bis 17 Jahren. 

Italien, eines der beliebtesten Urlaubsländer der Welt, 
beeindruckt nicht nur durch seine malerischen Land-
schaften und seine große Geschichte. Es ist gleichzei-
tig eine der am häufigsten besuchten Urlaubsregionen 
in Europa und bekannt durch seine wunderbaren 
Sandstrände, Kulturdenkmäler  und, nicht zuletzt, 
durch die allseits beliebte italienische Küche.  
 
Auch dieses Jahr liegt unser Reiseziel in der Toskana 
- Italiens beliebtester Urlaubsregion. TOSKANA - das 
klingt nach Sonne, Weinbergen und historischen 
Städten. Diese Region ist bekannt für ihre einmalige 
Verbindung von Lebensfreude, kulinarischen Genüs-
sen und einer reichhaltigen Kultur. Romantische Berg-

dörfer und die Touristenzentren 
Pisa und Florenz gehören eben-
so zu dieser Region wie schatti-
ge Pinienwälder, Strand und 
Meer, Olivenbäume und weite 
Mohnfelder. Auch die Insel Elba, 
die der Küste vorgelagert ist, wird 
oft und gerne von Touristen 
besucht.  
 

Unser Campingplatz "Il Gineprino" liegt bei dem 
kleinen Seebad Marina di Bibbona. Marina di Bibbo-
na ist ein Strandort mit einer malerischen Festung am 
Strand. Die nächst größere Stadt ist Livorno. Der Ort 
besteht aus einem kleinen Zentrum mit Geschäften, 
Pizzerien, Eisdielen und einem großen Spiel- und 
Sportzentrum. Die breiten Sandstrände sind größten-
teils frei zugänglich und nicht durch Strandbäder 
verbaut. Zum Strand geht man durch ca. 200-Meter 
breite, mit Pinien bewachsene Dünenlandschaft.  
 
Der Campingplatz Il Gineprino liegt in einer Sack-

gasse, je ca. 450 
Meter vom Ort und 
dem breiten Sand-
strand entfernt. 
Der Strand ist ideal 
für Gruppen, denn 
man hat sehr viel 
Platz und kann 
sich selbst in der 

Hochsaison ungestört 
ausbreiten. Das Camp-
gelände ist durch einen 
breiten geschützten 
Dünengürte l  vom 
Strand getrennt. Der 
Platz bietet einen Pool 
Restaurant, Bar, Bolz- 
und Volleyballplatz. Die Sanitäranlagen sind im letzten 
Jahr neu gebaut worden. Das Gelände ist eben mit 
einer Grasnarbe. Der Baumbestand bietet guten Halb-
schatten.  
 
Wir haben einen eigenen, überdachten Speise- und 
Aufenthaltsplatz für die Mahlzeiten. Unsere Küche 
sorgt dann wieder für die entsprechende Verpflegung, 
wobei wir die Hauptmahlzeit in die Abendstunden 
verlegen und mittags eher leichtere Kost anbieten 
werden. Darüber hinaus betreibt unser Reiseveran-
stalter einen eigenen Kiosk wo Snacks, Getränke, 
Süßigkeiten oder Eis zu jugendgerechten Preisen 
anboten werden.  
 
In Marina di Bibbona 
ist Strand und Kultur 
angesagt. An der 
Rezeption unseres 
Camps kann man 
Mountainbikes aus-
leihen. Der Ort 
Marina di Bibbona 
bietet sich zum Bummeln oder für Discoausflüge an.  
 
Auf dem Campingplatz stehen für unsere Teilnehmer 
und Betreuer komfortable Steilwandzelte bereit. Für 

jede Gruppe steht 
ein eigenes Camp-
dorf zur Verfügung, 
jeweils mit eigenem 
überdachtem Auf-
enthaltsplatz und 
Sitzmöglichkeiten. 
Unser Reiseveran-
stalter achtet bei der 

Ausstattung der Teilnehmerzelte auch dieses Jahr auf 
mehr Komfort.  
 
Hier die Ausstattung der Schlafzelte: 
 
• Steilwandzelt für max. 4 Personen 
• 2 Innenkabinen (guter Mückenschutz) mit je 

zwei Matratzen auf Lattenrosten 
• feste Böden 
• Innenvorraum mit 2 Regalen 
• Tisch mit 4 Stühlen 
 
Diese Ausstattung bedeutet für unsere Teilnehmer, 
dass wir auf das Mitbringen von Luftmatratzen oder 
Isomatten verzichten können. Ein einfaches Spann-
bettlaken und dazu ein Schlafsack sollten ausreichen. 
 
Diverse Ausflugsziele lassen sich mit dem Bus oder 
mit der Bahn sehr gut erreichen.  

Ausflüge in die 
Toskana kann man 
mit dem Reisebus 
oder mit der Bahn 
unternehmen. Der 
Bahnhof liegt ca. 2,5 
km vom Platz ent-
fernt. Ein echtes 
Highlight ist der Aquapark in Cecina (ca. 10 km).  
 
Reisezeiten und Leistungen 
 

• Reisezeit: 26.07. bis 11.08.2009 
• Busanreise im modernen Reisebus 
• Versicherungen 
• Reiseleitung vor Ort 
• 41 Teilnehmerplätze Jugend 
• 39 Teilnehmerplätze Kinder 
• Ausflüge 
• Vollverpflegung 
• Unterbringung in Steilwandzelten 
• Komplette und eingeschränkte  
 Betreuung (Erklär. siehe AGB`s) 
 
Die Anzahlung in Höhe von 50,- Euro ist 14 Tage 
nach Anmeldung fällig. Die Stadt Essen wird auch im 
Jahre 2009 wieder Zuschüsse zu Ferienfreizeiten zur 
Verfügung stellen. Bei voller Bezuschussung kann 
sich der Reisepreis bis auf 207,- € reduzieren. Das gilt 
allerdings nur für Essener Bürger, die auch in Essen 
gemeldet sind. 
 
Entsprechende Anträge an das Jugendamt können 
bei uns ab Anfang Februar 2009 gestellt werden. Wir 
bitten dazu um Terminvereinbarung.  
 
Wir freuen uns heute schon auf zahlreiche Anmel-

dungen zu unserem Sommerhit 2009. 
 

Weitere Infos: 
 

Arbeiter-Samariter-Jugend Ruhr 
Ingo Scheuer oder Henning Handschke 

Telefon: 0201-87 00 1-0 
 



Verbindliche Anmeldung 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter / mich (Nicht Zutreffendes bitte strei-

chen!) zur Ferienfreizeit 2009 der Arbeiter-Samariter-Jugend an. Die besonderen 
Hinweise und die Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und erkenne sie voll an: 
 
 
Reiseziel: Italien / Toskana / Camping Il Gineprino - Marina di Bibbona 
 
Reisezeit: 26.07. bis 11.08.2009  Reisepreis: 590,- € 
 
Name:..........................................   Vorname:........................................... 
 
Straße:.........................................   PLZ / Ort:........................................... 
 
Geb. Datum:................................   Wohnhaft bei:..................................... 
 
Staatsangehörigkeit:...................   Telefon:............................................... 
 
E-Mail:........................................    Handy:................................................ 
 
Geschlecht:   Männlich  Weiblich 
 
 
 Ich / Wir beziehen ALG 2 / Sozialhilfe und möchten die Zuschüsse der  
 Stadt Essen beantragen. 
  
 Ich / wir beziehen keine Sozialhilfe oder ALG 2 und möchten die Zuschüsse  
 beantragen / nicht beantragen. (Nicht Zutreffendes bitte streichen!) 
  
 Ich möchte Informationen über das Zuschussverfahren. 
 Die Richtlinien sind mir bekannt. Ich möchte keine Informationen. 
 
 
Ort / Datum:...............................  Unterschrift:........................................................ 
 
Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten :........................................ 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reisebedingungen der ASJ Ruhr an. 

 

Datenerfassungsfeld  -  Bitte nicht beschriften 
 
 
Eingegangen am:………………………….. Erfasst am:……………...……………… 
 
 
Unterschrift Bearbeiter:…………………………………………………………………… 
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Allgemeine Reisebedingungen 
 
1. Anmeldung und Abschluss des Reisevertrages 
Mit der schriftlichen Anmeldung bietet der Teilnehmer der Arbeiter-Samariter-
Jugend (nachfolgend ASJ genannt) den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Sie erfolgt durch den Anmeldenden auch für alle in der 
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Verpflichtungen der 
Anmeldende wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht. Der Vertrag 
kommt mit der Annahme durch die ASJ zustande. Die Annahme bedarf keiner 
bestimmten Form. 
 
Nach Zahlung des Reisepreises erhält der Kunde die Reiseunterlagen. Mit 
diesen Reiseunterlagen bekommt der Kunde den Sicherungsschein gemäß § 
651 k Abs. 3 BGB ausgehändigt. 
 
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt ist, richten sich die wech-
selseitig geschuldeten Leistungen allein nach der in dem, der jeweiligen 
Buchung zugrundeliegenden, aktuellen, im Reisekatalog enthaltenen Leis-
tungsbeschreibung sowie in den sonstigen Reiseunterlagen. (Anmeldung, 
Bestätigung, Buskarte, Kofferanhänger, etc.) 
 
2. Zahlung des Reisepreises und Anzahlungen 
Mit Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises 
oder in der im Katalog der jeweiligen Reise angegebenen Höhe fällig. Diese 
Anzahlung hat der Teilnehmer binnen 14 Tagen ab Annahme der Anmeldung 
durch die ASJ zu zahlen.  Wir bieten unseren Reiseteilnehmern eine interne 
Ratenzahlung an. Das heißt, dass der Reiseteilnehmer den Betrag in Einzel-
zahlungen an die ASJ überwiesen kann. Die Restzahlung wird bis zu 4 
Wochen vor der Maßnahme fällig. Die Einzahlungsbelege sind gut aufzube-
wahren und bei Nachfragen vorzulegen. Bei verspäteter Leistung der Anzah-
lung oder der Restzahlung wird die ASJ von der Leistung frei. Eventuell 
bereits eingezahlte Beträge sind zu erstatten, soweit der ASJ keine Schadens-
ersatzansprüche nach dem Reisevertrag oder gesetzlichen Bestimmungen 
zustehen. Dieser Sicherungsschein ist bei der Reise mitzuführen. 
 
3. Rücktritt 
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei der ASJ. Dem Teilneh-
mer wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Teilnehmer 
vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann die ASJ eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung 
bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der von der ASJ 
ersparten Aufwendungen, sowie dessen, was sie durch eine anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erworben hat. 
 
4. Rücktritt oder Kündigung durch die ASJ 
Die ASJ kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag 
zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: Ohne 
Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise trotz 
Abmahnung nachhaltig stört, gefährdet oder sich vertragswidrig verhält. 
Reiseleiter und Betreuer sind zur Erklärung der Kündigung berechtigt. Kündigt 
die ASJ , so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis, muss sich jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen anrechnen lassen. Bis zwei Wochen 
vor Reiseantritt: Beim Nichterreichen der in der Leistungsbeschreibung 
enthaltenen Mindestteilnehmerzahl. Die ASJ ist verpflichtet, den Kunden 
unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung zuzulei-
ten. Der Teilnehmer erhält den eingezahlten Reisepreis in voller Höhe zurück. 
Bis vier Wochen vor Reiseantritt: Wenn die Durchführung der Reise nach 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten für die ASJ nicht zumutbar ist, weil das 
Buchungsaufkommen so gering ist, dass eine Durchführung der Reise der 
ASJ Kosten verursachen würde, die die wirtschaftliche Opfergrenze, bezogen 
auf die betroffene Reise, überschreiten würden. Dem Teilnehmer wird der 
eingezahlte Reisepreis sowie der Buchungsaufwand erstattet, sofern er von 
einem Ersatzangebot der ASJ keinen Gebrauch macht. Weitergehende 
Ansprüche entstehen nicht. Im Falle eines Rücktritts oder einer Absage 
gemäß Ziffer 2 und 3 kann der Reiseteilnehmer die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen, anderen Reise aus dem Angebot der ASJ verlan-
gen, wenn die ASJ in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den 
Reisenden aus ihrem Angebot anzubieten. Dem Teilnehmer obliegt es, dieses 
Recht unverzüglich nach der Absage oder dem Rücktritt der ASJ gegenüber 
geltend zu machen. 
 
5. Kündigung infolge höherer Gewalt 
Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nicht 
vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere Unruhen, Epidemien, hoheitliche 
Anordnungen (Entzug der Landrechte, Grenzschließungen), Naturkatastro-
phen, Zerstörung von Unterkünften oder gleichwertige Fälle berechtigen beide 
Vertragspartner zur Kündigung. Die ASJ ist im Kündigungsfalle aus o. g. 
Gründen zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die Beförderung 
mit umfasst. Mehrkosten der Rückbeförderung, soweit sie im Vertrag nicht mit 
umfasst sind, tragen der Teilnehmer und die ASJ jeweils zur Hälfte. Alle 
übrigen Mehrkosten trägt der Teilnehmer. 
 
6. Versicherung 
Für die Dauer der Maßnahme sind alle Reisenden (Reiseleiter, Teilnehmer, 
Aufsichtspersonen), im Rahmen einer Unfall- und Haftpflichtversicherung über 
die ASJ versichert. Bei Auslandsreisen besteht darüber hinaus noch Kranken-
versicherungsschutz. Diese Krankenversicherung deckt alle durch eine 
Krankheit verursachten Kosten, wie Arztbesuche, Medikamente, ambulante 
Behandlung oder stationäre Aufenthalte ab. Sollte es nötig sein, wird die ASJ 
in Vorlage treten und mit dem versichernden Unternehmen die Kosten 
verrechnen. Weitere Informationen werden auf Anfrage erteilt. Zusätzlich 
empfehlen wir ihnen für ihre eigene Sicherheit den Abschluss einer Reiserück-
trittsversicherung. Der Versicherer erstattet keine Reiserücktrittskosten, wenn 
dem Versicherer nicht Gründe für den Reiserücktritt nachgewiesen werden, 
die nach dem Versicherungsvertrag auch abgedeckt sind. Der Versicherte hat 
den Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer unverzüglich mitzuteilen 
und die Reise unverzüglich bei der ASJ zu stornieren. Beachten sie bitte die 
Versicherungsbedingungen. Dasselbe gilt für eine ebenfalls zusätzlich 
abzuschließende Reisegepäckversicherung. 
 
7. Haftungsbeschränkungen 
Die vertragliche Haftung der ASJ für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des 
Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder 
wenn die ASJ für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen 
Verschulden des Leistungsträgers verantwortlich ist. Gelten für eine, von 
einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung, internationale Überein-
kommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen 
ein Anspruch auf Schadenersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 

Beschränkungen geltend gemacht werden kann, kann sich die ASJ gegenüber 
dem Teilnehmer auf diese Vorschriften berufen. Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung bleiben unberührt. 
 
8. Pass, Devisen-, Gesundheits- und Zollvorschriften 
Sofern aus unserer Reisebeschreibung nicht ausdrücklich etwas anderes 
hervorgeht, benötigen Reiseteilnehmer deutscher Staatsangehörigkeit bei 
grenzüberschreitenden Reisen lediglich den deutschen Personalausweis oder 
einen entsprechenden Kinderausweis oder Reisepass. Sollten nach Druckle-
gung der Reisebeschreibung Änderungen eintreten, werden wir die Reiseteil-
nehmer darüber in Kenntnis setzen. Reiseteilnehmer, die nicht die deutscher 
Staatsangehörigkeit besitzen, müssen die ASJ bei grenzüberschreitenden 
Reisen vor Reisebeginn deutlich auf diesen Umstand hinweisen, da die ASJ 
ansonsten keinerlei Haftung für Nachteile, die aus der Nichtbefolgung von 
Pass- und Visumserfordernissen entstehen, übernimmt. Soweit Gesundheits-
hinweise zu beachten sind, sind hierzu die Angaben in der Reisebeschreibung 
maßgebend. Über geltende Zollvorschriften muss sich jeder Reiseteilnehmer 
vor Reiseantritt selbständig informieren. Der Reiseteilnehmer ist für die 
Einhaltung aller Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitshinweise selbst verant-
wortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
entstehen, insbesondere Kosten die daraus resultieren, dass der Teilnehmer 
die Reise nicht wahrnehmen kann, gehen zu Lasten des Reiseteilnehmers. 
 
9. Gewährleistung 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen. Die ASJ kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Die ASJ kann auch dadurch Abhilfe schaffen, 
dass sie eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Für die Dauer der nicht 
vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechen-
de Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Die Minderung tritt 
nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzei-
gen. Die Anzeige darf nur gegenüber den örtlichen Reiseleitern und, sofern 
diese nicht erreichbar sein sollten, gegenüber der ASJ Essen erfolgen. 
Anzeigen gegenüber einzelnen Leistungsträgern reichen nicht aus. Die 
Reiseleiter der ASJ sind nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche gegen die 
ASJ anzuerkennen. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beein-
trächtigt und leistet die ASJ innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, 
so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgrün-
den am besten durch schriftliche Erklärung - kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, der ASJ 
erkennbaren, Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist, von der ASJ 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist. Er schuldet der ASJ 
den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des 
Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren. Sofern die 
ASJ einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem Mangel der Reise führt, 
kann der Reisende Schadenersatz verlangen. 
 
10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der 
Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung 
der Reise gegenüber der: Arbeiter Samariter Jugend  -  Richterstr. 20/22 -  
45143 Essen, geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende 
Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist gehindert worden ist. Ansprüche des Reisenden verjähren in zwei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 
nach enden sollte. 
 
11. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand der ASJ ist Essen. Für Klagen der ASJ gegen den Reisen-
den ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage 
richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland 
verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der 
ASJ maßgebend. 
 
12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen und Nebenabreden 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Die Parteien ver-
pflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch möglichst bedeutungs-
ähnliche wirksame Bestimmungen zu ersetzen. Mündliche Nebenabreden zu 
den allgemeinen Reisebedingungen haben nur nach schriftlicher Bestätigung 
Gültigkeit. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
1. Reisepreis und Reiseunterlagen 
Alle Reisepreise sind lnklusivpreise, d. h. sie enthalten die Kosten für Hin- und 
Rückfahrt, Vollverpflegung, Unterbringung, Programm, Betreuung und 
Versicherung (Reisegepäckversicherung und bei lnlandsreisen die persönliche 
Krankenversicherung). Ausflugskosten sind im Preis mit einkalkuliert. Die 
Reiseunterlagen werden 2 - 3 Wochen vor Reiseantritt an die Reiseteilnehmer 
verschickt. Zusätzlich dazu wird von der ASJ für die mehrwöchigen Reisen im 
Sommer ein Vortreffen angeboten, bei dem die Reiseteilnehmer das Betreu-
ungspersonal und die Reiseleitung kennen lernen und gleichzeitig noch 
zusätzliche wichtige Informationen erhalten. Zu diesen Treffen wird gesondert 
eingeladen. 
 
2. Betreuung und Reiseleitung 
Entsprechend der angegebenen Altersstufe bieten wir eine einfache Reiselei-
tung, eine eingeschränkte Betreuung und eine umfassende Betreuung an. In 
einer betreuten Freizeit achtet das Betreuerteam besonders auf das Wohl der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es werden Spiel- und Kreativangebote 
gemacht, und die Betreuer sind als Ansprechpartner immer vor Ort. Entspre-
chend der umfassenden Ausbildung unserer Betreuerlnnen und Reiseleiterln-
nen wird dabei auf das pädagogische Gesamtkonzept der ASJ geachtet und 
sämtliche Entscheidungen zum Wohl der Reiseteilnehmerlnnen und der 
gesamten Gruppe getroffen. Eine eingeschränkte Betreuung findet bei 
Freizeiten statt, die ab 13 Jahren zugelassen sind. Dabei ist zu bemerken, 
dass Jugendlichen in diesem Alter schon ein gewisses Maß an Eigenverant-
wortung zuzusprechen ist und diese deshalb nicht ständig beaufsichtigt 
werden müssen. Das gleiche gilt bei Kurzreisen ab 16 Jahren. Die einfache 
Reiseleitung bezieht sich lediglich auf Tagesfahrten. Dabei ist keine Kinder-
betreuung oder Kinderbeaufsichtigung vorgesehen und wird nur im Ausnah-
mefall angeboten. Die von uns eingesetzten Betreuerinnen und Betreuer sind 
in mehreren Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet worden. Die internen 
Anforderungen der ASJ für den vollwertigen Betreuer beinhalten die Ausbil-
dung zum Jugendgruppenleiter, einen 16-stündigen Erste Hilfe Kurs, die 

Teilnahme an Kurzfreizeiten und ständige Weiterbildung. Dabei ist zu bemer-
ken, dass unsere Betreuer keine ausgebildeten Pädagogen sind, sondern 
Menschen, die in ihrer Freizeit und ihrem Urlaub ehrenamtlich für die ASJ 
arbeiten. Besondere Problemlagen bedürfen besonderer Maßnahmen. So 
werden unsere BetreuerInnen und FreizeitleiterInnen bei groben Verstößen 
gegen die Freizeitordnung Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Rückspra-
che mit den Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten nach Hause zurück-
schicken. Die endgültige Entscheidung darüber liegt bei der Freizeit- bzw. 
Reiseleitung. 
 
Bei jeder Freizeit wird auch der Betreuernachwuchs berücksichtigt, d. h. jene 
Betreuer (bei der ASJ sind das Junghelfer), die ihre Ausbildung noch nicht 
ganz abgeschlossen haben. Wir hoffen, dass alle Reiseteilnehmer bei 
entstehenden Problemen darauf Rücksicht nehmen. 
 
Die gesamte Reisegruppe wird für die Reisezeit in einzelne Kleingruppen 
aufgeteilt, wobei jede einzelne Kleingruppe einen Betreuer oder eine Betreue-
rin als Ansprechpartner hat. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kurz- 
und Tagesreisen. Die Reiseleitung wird in Teamgesprächen alle Probleme 
direkt mit den Betreuerlnnen klären und lösen. Ansonsten ist die Reiseleitung 
für alle organisatorischen Dinge im Reiseland zuständig. Dabei wird sie auf 
die Einhaltung bestimmter Regeln achten und Ausflüge vorschlagen und 
zusammen mit den Betreuerinnen organisieren. Sie ist auch ständiger 
Ansprechpartner für alle Probleme mit den Leistungsträgern vor Ort und bei 
internen Schwierigkeiten. 
 
3. Finanzen vor Ort 
Bei den Freizeiten der ASJ werden Taschengelder grundsätzlich eingesam-
melt und vor Ort wieder ausgegeben. Diese Regelung dient dazu, dass kein 
Geld verloren, gestohlen oder auf einmal ausgegeben wird. Diese Maßnahme 
hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt und wird auch weiterhin fortge-
führt. Wir raten allen Teilnehmern von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen. Der Reiseteilnehmer kann täglich den aktuellen Kontostand seines 
Taschengeldkontos bei den entsprechenden Betreuern abrufen und sich über 
die vorhandenen Geldmittel informieren. 
 
4. Förderungsmöglichkeiten für finanzschwache Familien 
Für Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien aus Essen 
gewährt das Jugendamt der Stadt Essen einen Zuschuss zum Reisepreis für 
alle Freizeiten innerhalb eines Jahres. Für jeden Freizeitteilnehmer wird 
allerdings nur eine Bezuschussung pro Jahr gewährt. Wir hoffen, dass die 
Stadt Essen, trotz finanzieller Schwierigkeiten, auch in den nächsten Jahren 
noch Gelder für Freizeitmaßnahmen bereitstellen wird. Wenn Sie einen Antrag 
auf Förderung stellen möchten, kreuzen Sie bitte auf der Anmeldung das 
entsprechende Feld an. Die Antragsformulare liegen im Sekretariat der ASJ 
vor und müssen bei uns ausgefüllt werden. Dazu ist ein persönliche Anwesen-
heit der Erziehungsberechtigten erforderlich, da die Anträge original unter-
schrieben werden müssen. 
 

Termine für Freizeitanträge nur nach telefonischer Vereinbarung. 
 
Sollten Sie Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 2 beziehen, bitten wir Sie, die 
neueste Bescheinigung bei Antragstellung mitzubringen. Wir können dann 
eine Kopie Ihrer Bezüge mit dem Antrag auf Förderung auf postalischem Weg 
zum Jugendamt schicken. 
 
Ansonsten gilt folgende Regelung: Sollten Sie keine Sozialhilfe oder kein 
ALG2 beziehen, müssen Sie mit dem, vom Träger ausgefüllten und abge-
stempeltem Antrag, selbst beim Jugendamt vorsprechen. Wir weisen in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Zuschüsse des Jugendamtes 
anders berechnet werden als Sozialgelder. Auch ein geringes Familienein-
kommen, der Bezug von Krankengeld, Arbeitslosigkeit, außergewöhnlich hohe 
Ausgaben oder die Tatsache, dass Sie allein erziehend sind, können schon zu 
einer teilweisen Förderung führen. Wichtig sind dabei alle Unterlagen über 
Einkünfte und Belastungen, die beim Jugendamt vorgelegt werden müssen. 
 
Jugendamt der Stadt Essen - Haus am Theater  -  45127 Essen 
Sprechzeiten des Jugendamtes der Stadt Essen: 
 
montags bis freitags von 8.30. Uhr bis 12.30 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung (noch unter Vorbehalt) 
 
Telefon: 0201 / 88 51  -  324 - Frau Haak 
Telefon: 0201 / 88 51  -  160 - Frau Kaspar 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu den Zuschüssen haben, geben wir Ihnen gerne 
weitere Auskünfte. Rufen Sie uns an, senden Sie ein Mail oder besuchen Sie 
uns in unserer Geschäftsstelle: 
 

Arbeiter-Samariter-Jugend 
im ASB Regionalverband Ruhr e.V. 

Richterstraße 20-22 
45143 Essen 

 
Henning Handschke - Jugendreferent 

Telefon: 0201 / 87001 - 81 
Fax: 0201 / 87001 - 94  

hhandschke@asb-ruhr.info 

 
Ingo Scheuer - Jugendsekretär 

Telefon: 0201 / 87001 - 66 
Fax: 0201 / 87001 - 94  

ischeuer@asb-ruhr.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail: info@asj-ruhr.org 
*Copyright by ASJ Essen 


